
162 der Beilagen zu den stenographiswen ;Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Ausschusses rür soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (150 der Beilagen): I Im Artikel I Ziffer 14 bis 17 (neu) wird durch 
Bundesgesetz, womit das Allgemeine Sozial- Anderung-und Ergänzung ,des § 522 ASVG. he
versicherungsgesetz vom 9. September 1955, stimmt, daß die nach den biS1herigen VO'rschrif
BGBI. Nr. 189, abgeändert und ergänzt wird ten gebührenden Renten in der PensiO'nsver
(Novelle zum Allgemeinen Sozialver-sicherungder Ang,estellten nach Ausscheiden all
sicherungsgesetz) und über den Antrag der fälliger Kinderzuschüsse, eines· allfälligen Hilf
Abgeordneten Holzfeind, Altenburger und IO'senzuschusses und der WO'hnungsbeihiHe mit 
Genossen, betreffend Abänderung des AUge- dem 1'1667fachen der Rente neu zu bemessen 
meinen Sozialversicherungsgesetzes '(24/ A). sind. Die gleiche Neubemessul'llg erfO'lgt auch für 

Der vorliegende Regierungsentwurf einer NO'
velle zum Al1gemeinen Süzialversicherungsgesetz 
schafftdul'ch Änderung una Ergän2'!ung des ALl
gemeinenSO'zialversicherungsges.etzes die gesetz
Hchen VO'raus'setzungen für eine Erhöhung der 
sO'genannten Altl'enteIlt; das sind jene Renten, 
die vO'r dem 1. Jänner 1956 nach den leistungs-

. vechtlichen Bestimmung,en, die vür dem Inkraft
tretendes ASVG. in Geltung gestanden sind, 
Zluerkannt wurden'. Die unters,chiedlich,e lei
s'tungS'rechtliche Behandlung des mehr als 
700.000 PersO'nen umfllsseIltden Kreises vO'n Ren:_ 
tenempfängern aus der Süzialversicherung wird 
hiemit im allgemeinen beseitigt. 

Der Ausschuß für soziale Verwahung hat die 
RegierungsvO'rJa1ge und den Antrag 24/ A in 
seiner Sitzung am 14. Dezember 1956 einer ein
gehenden Behandlu.ng unterzügen. 

Nach mehr-sdindi&er Beratung, in welcher die 
AbgeO'rdneten Alt e n bur ger, HilI e gei s t, 
Dr. HO' fe n e der, H 0 rr, K a nd u t s c h, 
Mac h u n z ,e, Wi:lhelmine M 0' i k, Grete R e
h 0' r, R e ich, U h 1 i r, V 0' 11 man n und Ihm
desminister für sO'ziale Verwaltung PrO' k s c h 

. das W O'l't ergriffen, hat der Ausl'i,chuß die Regie
rungsvürlage einschließlich des Initiativantrages 
mit einigen Abänderungen und Ergänzungen 
beschlüssen. 

Ferner hat der Ausschuß über Antrag der Ab
geürdneten Mac h u n z e und K y sei a den 
beige druckten ,Entsdtließ,ungsantrag angenüm-
men. 

Renten inder knappscltaftliclten Pensionsver
sicherung. Geringfügige Abwei'chungen haben in 
den .BesO'nderheiten,dieses' Vers,icherungszweiges 
ihre Ursadle. In der PensiO'nsversicherung der 
Arbeiter wird durm § 522 Abs. 2 Z. 1 eine 
andere, der unterschiedlichen Entwicklung des 
Leistungsredltes in dies'em Zweige der Pensiüns
versicherung Rechnung tragende. FO'rm der Auf
wertung der Altl'enten angewendet, die im :End
ergebnis gleichfaUs zu einer dUl'chs,ch,nittlichen 
Erhöhung ,der Renten um ein Semstel fuhrt. 

Da fur d1e Neubemessung der Renten in der 
PensiO'nsversicherungder Arbeiter aus Bundes
mitteln für das Jahr 1957 nur ein Betrag vün 
300 Miilliünen SchIlling .zur Verfugung gestellt 
werden kO'nnte, diese,r Betrag jedoch nicht aul'i
reicht, ,den Aufwertungsaufwand in diesem Ver
s,idlerungszweig zur Gäl1iZe zu decken, kann die 
Nachziehung dieser Renten ab 1. Jänner 1957 
nur Zu zwei Drittel erfüllgen. Der Zeitpunkt der 
Auszahlung des fiir die volle Aufwertung erfO'r
derlidlen dritten Drittels wird durch VerO'rd
nung des Bundesministeriums fur soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundoes
minis~erium für Finanzen nach Zustimmung des 
Hauptaussd1'Usses des NatiO'nalrates frühestens 
mit 1. Jänner 1958 festges,etzt. 

Artikel I Ziffer 4 bis 11 (neu) enthält die Be
stimmungen fur die Verbes'serungdes Leistungs
"ech tes hinsich dich der Ausgleichszulagen. Der 
Riclttsatz für die Gewährung der Ausgleichs
zulagen für Direktrenten (Alters- und InvaHden
renten) wird vO'n 460 S monatlich auf 550 S 
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monatlich erhöht; Dieser Richtsa:tz erfährt noch 
eine Erhöhung ';m monatlich 200 S,wenn der 
Rentenber'echügte für eine Ehegattin zu sorgen 
hat. Für jedes Kind des, Rentenberechtigten tritt 
eine weitere Erhöhung des Richtsatzes um je 
50 S monatlich ein. Der Richtsatz für die Ge
währung von Witwenrenten wird von 350 S 
monatlich auf 550 S monatlich erhöht und ist 
nunmehr dem Richtsatz für Direktrenten gleich
gestehit. 

Die Möglichkeit der Regreßnahme für die 
Fürsorgeträger wird durch Aufhebung des § 299 
Abs. 6 ASVG. beseitigt. Die Für~orgeträger 
haben auch weiterhin für den Aufwand, der sich 
durch die ?uerkennung einer Ausgleichszulage 
ergrbt, aufzukommen, doch verringert sich die 
Ausgleichszulage um jenen Betrag, den Unter
ha:ltspfliciltige nach § 292 a Abs. 2 unter Berück
sichtigung der Abs. 3 bi~ 5 als Unterhaltsleistung 
zu erbringen hätten. 

Der Kreis der Unterhaltspflichtigen wurde 
durch § 292 a Abs. 1 wesentlich eingeschränkt. 
Unterhaltspflichtig nach dieser Gesetzesbestim
mung sind in Hinkunft nur Eltern gegenüber 
Kindern ersten Grades oder umgekehrt, wenn 
der Rentenberechtigte mit dem Unterhaltspflich
tigen im gemeinsamen Haushalt lebt, und Ehe
gatten, diese auch dann, wenn sie geschieden 
sind, ohne Rücksicht auf den gemeinsamen Haus
halt. 

Die Verbesse.rung des, Leistungsrechtes hin
sichtlich ,der Gewährung der Ausgleichszulage 
erstreckt sich auf aUe Renten, also auch auf 
jene Renten, die bereits nach den leistungs
rechtlichen Bestimmungen des ASVG. zuerkannt 
wurden, und tritt uneingeschränkt am 1. Jänner 
1957 für alle Zweige der Pensionsversicherung 
in Wirksamkeit. 

UhUr 
Berichterstatter 

Dem von den beiden Regierungsparteien . ein
gebrachten Antrag auf Aufnahme von Bestim
mungen über die Einhebung einer Behandlungs
scheingebühr von 3 S und der Festsetzung einer 
Rezeptgebühr von 2 S für jedes Hdlmittel, 
wurde durch die Einfügung nach Ziffer 1 der 
Regierungsvorlage Rechnung getragen. Die Mit
glieder des Ausschu~es für soziale Verwaltung 
haben hiebei der Erwartung Ausdruck gegeben, 
daß eine möglichst soziale Handhabung dieser 
Bestimmung erfolgt. 

Durch Einfügung der Ziffern 12 bis' 13 im 
Artikel I wird durch Abänderung des § 488 
Abs. 1 und 2 die Beitragsgrund.Iage in der Kran
kenversicherung der Bundesangestellten von bis
her 2400 S monatlich auf 3600S monatlich er
höht und der Dieristgeberbeitrag zur Bestreitung 
von Ausgaben ,der erweiterten Heilbehandlung 
von 0'5010 auf 0'4010 der Bemes'sungsgrundlage 
ermäßigt. Diese Abänderungents,pricht dem von 
den Abgeordneten Holzfeind, Altenburger und 
Genossen eingebrachten Initiativantrag 24/~. 

Eine textliche Knderung wurde nur im § 292 a 
Abs. 2 vorgenommen .. Der vorletzte Satz wurde 
neu gefaßt. . 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung s'tellt 
den An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (150 der Beilagen) mit den. a n
geschlossenen Abäntderungen und 
Erg ä n z u n gen die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chi i e ß u n g 
·annehmen. . 

Wien, am 14. Dezember 1956 

Hillegeist 
Obmann 
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Abänderungen und~rgänzungen 
zum Gesetzentwurf in 150 der Beilagen 

1. Im Art. I haben die Z. 2 und 3 zu lauten: 
,,2. Im § 135 ist als Abs. 3 anzufügen: 
,(3) Bei der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 

dur,ch einen Vertragsarzt oder in eigenen Ein
richtungen (Venr:l!gseinrichtungen) des Versiche
rungsträg.ers hat der Erkrankte einen Kranken
schein vorzulegen. Der Hauptverband hat hiefür 
einen einheitlichen, für alle Versicherungsträger 
gültigen Vordruck aufzulegen. Er hat auch 
nähere verbindliche Richtlin~en über die Aus
stellung der Krankenscheine und die Dauer ihrer 
Gültigkeit zu erlas,sen. Für die Ausstellung eines 
jeden Krankenscheines' i.st eine Gebühr vo.n 3 S 
zu entrichten. Bei anzeigepflichtigen übertrag
baren Krankheiten darf eine Gebühr nicht ein
gehoben werden. Der Versicherungsträger kann 
bei Vo.rliegen einer besonderen so.zialen Schutz
bedürftigkeit des Versicherten von der Ein
hebung der Behandlungsgebühr absehen. Bei der 
Erstattung der Kosten der Krankenbehandlung 
gemäß § 131 Abs. 1 und 2 hat der Versicherungs
träger jenen Betrag einzuhehalten, der bei der 
Inanspruchnahme eines Vertragsarztes als Be
handlungsgebühr zu entrichten gewesen wäre.' 

3. § 136 Abs. 4 und 5 hat zu lauten: 
,(4) Bei anzeigepfliditigen übertragbaren Krank

heiten da-rf eine Rezeptgebühr nicht eingehüben 
werden. Der Versicherungsträger hat für diese 
Fälle .besondere Rezeptvo.rdrucke aufzulegen, die 
mit dem Vermerk «rezeptgebührenfrei» zu ver-
sehen s·ind. . 

(5) Der Venicherungs-träger kann bei Vo.rliegen 
einer beronderen so.zialen Schutz bedürftigkeit 
des Versicherten vo.n ·der Einhebung der Rezept
gebühr absehen.' " 

2. Die Z. 2 bis 9 des Art. I erhalten die Bezeich
nung Z. 4 bis 11. 

3. Im Art. I Z. 7 (neu) erhält § 292 a Abs. i vo.r
letzter Satz fo.tg.ende Fassung: 
"üb~rs,ch'reitet das mo.natliche Nettoeinko.m

men die Untergrenze der für dieses: Einkommen 
in Betracht ko.mmenden Einko.mmens,stufe um 
weniger als den Unterschied zwischen dem für 
diese Einko.mmensstufe angesetzten Betrag und 
dem für die nächstniedrigere Einko.mmensstufe 

in Bet,racht ko.mmenden Betrag, so. ist nur der 
letztgenannte Betrag zu berücksichtigen." 

4. Im Art. I sind nach Z. 11 (neu) fo.lgende Be
stimmungen als Z. 12 und 13 einzufügen: . 
,,12. Im § 488 Abs. 1 sechster Satz hat es statt 

,0'5 v. H.' zu lauten ,0'4 v. H.'. 
13. Im § 488 Abs. 2e.nter Satz hat es statt 

,2400 S' zu lauten ,3600 $'. Nach dem ersten 
Satz ist folgender Satz einzufügen: ,Sünderzah
lungen (§ 49 Abs. 2) sin.d bei der Bemessung der 
Barleistungen in der Weise zu berücksichtigen, 
daß die Bemessensgrundlage um ein Zwölfte! 
erhöht wi:rd.' " . 

5. Die Z. 10 bis 13 (alt) des Art~ I erhalten die 
. Bezeichnung Z. 14 bis 17. 

6. Art. II hat zu lauten: 
,,(1) Dieses' Bundesgesetz tritt, soweIt 1m fo.l

genden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän
ner 1957 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1956 die 

Bestimmung des Art. I Z. 8; 
b) mit dem Inkrafttreten der auf Grund des 

§ 342 ,Albs. 2 zu treffenden Vereinbarungen 
über die Vergütung der ve-nragsärztlichen 
Tätigkeit nach Einzelleistungen für das 
ganze Bundesgebiet die Bestimmungen des 
Art. I Z. 2. 

. (3) Ergibt sich aus der Anwendung des Art. I 
Z. 6 und des § 292 a Abs,. 3 in Art. I Z: 7 ein 
geringerer Ri'chtsatz o.der eine geringere Richt
satzsumme als bisher, so. sind die bisherigen Be
stimmungen über die Richtsätze so. lange weiter 
anzuwenden, als nicht bei der Anwendung der 
neuen Bes1timmungen diese Beträge übers'chritten 
werden. 

(4) Ergabt sich aus der An~endung der Be
stimmungen des Art. I Z. 14 bis 16 ein gerin
gerer Anspruch als vor der Bemessung der Rente 
auf Grund der Bestimmungen des Art. I Z. 14 
bis 16, so. verbleibt dem Berechtigten der bis
herige Rentenanspruch in unveränderter Höhe." 
7. Im Art. III ist die Z!itierung "Art. I Z. 12" 

durch die Zitierung "Art. I Z. 16" zu ersetzen. 
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Entschließung. 

Der Nationalrat ist der Meinung, daß die sich einer innerösterreichis<:hen Ergänzung. Der Na
nach dem Zweiten Abkemmen zwischen der tionalrat ersucht daher das Bwndesministerium 
Republik .9sterreich und. dei Bundesrepublik für soziale Verwaltung, dafür zu sorgen, daß die . 
Deuts<:hland über Sözialversi<:herung ergebenden angestrehte ihIle'röstetreichisiche:E:l"gäntung des 
Renten in :keiäefu Verhältnis zu den östetrei- g~n:anfiten Abköfflmem ,b'aldverwirklitht wird 
chischen Renten stehe'n. Auch ahaere Bestim- üil<l dies'ich ergebenden RefiteMngleichungenab 
mungen des Abkommens bedürfen dringend 1. Jänhc'r 1957 etfölg-eh. 
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